
 
A n t r a g : 

 
Der Wahl des  

Herrn HBM Wolfgang Gruber 
zum Wehrführer der Freiwilligen  
Feuerwehr Neumünster-Wittorf wird gemäß 
§ 11 Abs. 3 des Brandschutzgesetzes 
zugestimmt 
 
 

 


